
 2. § 4 a wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach dem Wort 
»Schnelltests« die Wörter », geimpfte und gene-
sene Personen« eingefügt.

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

c) Folgende Absätze 2 und 3 werden angefügt:

 »(2) Als geimpfte Personen im Sinne dieser Ver-
ordnung oder von aufgrund dieser Verordnung er-
lassenen Regelungen gelten alle Personen, die eine 
seit mindestens 14 Tagen abgeschlossene Impfung 
mittels Impfdokumentation im Sinne des § 22 Ab-
satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vorwei-
sen können. Als abgeschlossene Impfung im Sinne 
dieser Verordnung oder von aufgrund dieser Ver-
ordnung erlassenen Regelungen gilt jede mit ei-
nem in der Europäischen Union zugelassenen 
Impfstoff gemäß der empfohlenen Impfserie vor-
genommene Impfung gegen die COVID-
19-Krankheit. Bei Impfstoffen, die mehr als eine 
Impfdosis benötigen, gilt die Impfung für Perso-
nen, die mit mindestens einer Impfdosis geimpft 
sind, als abgeschlossen, sofern diese Personen zu-

Zweite Verordnung der Landesregierung  
zur Änderung der Corona-Verordnung

Vom 17. April 2021

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit §§ 28 bis 31  
des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370) geändert wor-
den ist, wird verordnet:

Artikel 1

Die Corona-Verordnung vom 27. März 2021 (GBl. 
S. 343), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. April 
2021 (notverkündet gemäß § 4 des Verkündungsgesetzes 
und im Internet abrufbar unter https://www.baden-wuert-
temberg.de/corona-verordnung) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

 1. § 2 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 »(3) Die Abstandsregel gilt nicht für die in § 16 
 Absatz 1 Nummer 1 genannten Einrichtungen, mit 
Ausnahme von Schulen.«.
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eines Nachweises einer bestätigten Infektion im 
Sinne des § 4 a abhängig machen,« eingefügt.

 6. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nummer 11 wird die Angabe »3« 
durch die Angabe »5« ersetzt.

b) In Absatz 3 wird dem Wortlaut von Satz 3 folgen-
der Satz vorangestellt:

 »Das Rektorat oder die Akademieleitung kann die 
Teilnahme in Präsenz insbesondere von dem Nach-
weis eines tagesaktuellen negativen COVID-19- 
Schnelltests, einer Impfdokumentation oder eines 
Nachweises einer bestätigten Infektion im Sinne des 
§ 4 a abhängig machen.«.

 7. In § 14 Absatz 1 Nummer 6 werden nach dem Wort 
»COVID-19-Schnelltests« die Wörter », einer Impf-
dokumentation oder eines Nachweises einer bestätig-
ten Infektion« eingefügt.

 8. § 14 a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach der Angabe »§ 4 a« wird jeweils die 
 Angabe »Absatz 1« eingefügt.

bb) Dem Wortlaut von Satz 3 wird folgender Satz 
vorangestellt:

 »Von der Testpflicht der Sätze 1 und 2 ausge-
nommen sind geimpfte und genesene Perso-
nen im Sinne des § 4 a Absätze 2 und 3.«.

cc) Nach dem Wort »Testungen« werden die Wör-
ter », die Impfdokumentation oder der Nach-
weis der bestätigten Infektion« eingefügt.

b) In Absatz 4 Satz 3 werden das Wort »nicht« durch 
das Wort »weder« ersetzt und nach dem Wort 
 »haben« die Wörter », noch die Impfdokumenta-
tion oder den Nachweis der bestätigten Infektion 
vorlegen« eingefügt.

 9. § 14 b wird wie folgt gefasst:

 »§ 14 b

 Betrieb der Schulen, Kindertageseinrichtungen  
 sowie Kindertagespflege

 (1) Der Unterrichtsbetrieb an den öffentlichen Schu-
len, den Grundschulförderklassen, den Schulkinder-
gärten und den entsprechenden Einrichtungen in 
freier Trägerschaft sowie der Betrieb von Betreu-
ungsangeboten der verlässlichen Grundschule, der 
flexiblen Nachmittagsbetreuung sowie der Horte an 
der Schule findet nach Maßgabe der Absätze 2 bis 14 
statt. Die Durchführung außerunterrichtlicher und 
anderer schulischer Veranstaltungen an den öffentli-
chen Schulen und den entsprechenden Einrichtungen 
in freier Trägerschaft ist untersagt. Die Tätigkeit 
 außerschulischer Partner in der Schule ist nur inso-
weit zulässig, als die Tätigkeit Teil des zulässigen 
Schulbetriebs ist.

vor bereits selbst positiv getestet waren und sie 
über einen Nachweis über eine durch PCR-Test 
bestätigte Infektion mit dem Coronavirus verfü-
gen; darüber hinaus gilt eine Impfung als gemäß 
der empfohlenen Impfserie abgeschlossen, wenn 
eine Abweichung durch die Ständige Impfkom-
mission des Robert Koch-Instituts anerkannt wird.

 (3) Als genesene Personen im Sinne dieser Ver-
ordnung oder von aufgrund dieser Verordnung 
erlassenen Regelungen gelten alle Personen, die 
bereits selbst positiv getestet waren, sofern sie 
über einen Nachweis über eine durch PCR-Test 
bestätigte Infektion mit dem Coronavirus ver-
fügen und keiner darauf beruhenden Absonde-
rungspflicht mehr unterliegen. Die nachgewie-
sene Infektion darf höchstens sechs Monate zu-
rückliegen.«.

 3. § 6 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) Nach den Wörtern »durch den zur Datenver-
arbeitung Verpflichteten« werden die Wörter »im 
Wege einer gesicherten Übermittlung« eingefügt.

b) Folgende Sätze 2 bis 4 werden angefügt:

 »Die Ende-zu-Ende-verschlüsselte Form muss die 
Übermittlung der Daten an das Gesundheitsamt 
für einen Zeitraum von vier Wochen ermöglichen. 
Soweit die Datenverarbeitung auf diese Weise 
 erfolgt, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass der 
zur Datenverarbeitung Verpflichtete nur sicher-
stellen muss, dass die Anwesenheit jeder Person 
von der digitalen Anwendung erfasst und gespei-
chert wird, sofern die digitale Anwendung die 
Eingabe der in Absatz 1 genannten Datenarten 
verlangt. Wird eine Datenverarbeitung nach  
Satz 1 vorgesehen, ist alternativ eine analoge Er-
hebung von Kontaktdaten der betroffenen Person 
zu ermöglichen.«.

 4. § 7 Absatz 1 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

 »4.  die entgegen § 10 Absatz 2 Satz 2 Nummer 9, 
§ 14 Absatz 1 Nummer 6 oder § 20 Absatz 5  
Satz 2 Nummer 5 weder einen Nachweis eines 
tagesaktuellen negativen COVID-19-Schnell-
tests, eine Impfdokumentation noch einen Nach-
weis einer bestätigten Infektion im Sinne des 
§ 4 a vorlegen.«.

 5. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 Nummer 9 werden nach  
dem Wort »COVID-19-Schnelltests« die Wörter 
», einer Impfdokumentation oder eines Nachwei-
ses einer bestätigten Infektion« eingefügt.

b) In Absatz 3 Nummer 2 werden nach dem Wort 
»Prüfungen« die Wörter »; der Veranstalter kann 
die Teilnahme in Präsenz insbesondere von dem 
Nachweis eines tagesaktuellen negativen COVID-
19-Schnelltests, einer Impfdokumentation oder 
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2. Spaziergänge und Ausflüge in die Natur in der 
Klassenzusammensetzung

 zulässig.

 (5) Für Schülerinnen und Schüler,

1. die durch den Fernunterricht nicht erreicht wer-
den oder

2. für die aus anderen Gründen nach Einschät- 
zung der Klassenkonferenz und Zustimmung der 
Schulleitung ein besonderer Bedarf besteht,

 werden im Rahmen der vorhandenen Ressourcen 
über die Vorgaben des Absatzes 3 hinausgehende 
Präsenzlernangebote eingerichtet. Dies gilt entspre-
chend für fachpraktische Unterrichtsinhalte an beruf-
lichen Schulen, die im Fernunterricht nicht vermittelt 
werden können.

 (6) Sofern und soweit Präsenzunterricht stattfindet, 
erklären die Erziehungsberechtigten oder die voll-
jährigen Schülerinnen und Schüler gegenüber der 
Schule, ob sie die Schulpflicht im Fernunterricht an 
Stelle des Präsenzunterrichts erfüllen möchten. Die 
Pflicht zur Teilnahme an schriftlichen Leistungs-
feststellungen in der Präsenz kann auch bei einer 
Entscheidung gegen den Präsenzunterricht von der 
unterrichtenden Lehrkraft festgelegt werden. Wird 
keine Entscheidung getroffen, an Stelle des Präsenz-
unterrichts am Fernunterricht teilzunehmen, be-
stimmt sich die Verpflichtung zur Teilnahme am Prä-
senzunterricht nach den Regeln der Schulbesuchs-
verordnung. Die Entscheidung kann zum Ende des 
Schulhalb- oder Schuljahres sowie bei einer wesent-
lichen Änderung der Verhältnisse, beispielsweise des 
Pandemiegeschehens, mit Wirkung für die Zukunft 
geändert werden. 

 (7) Soweit kein Präsenzunterricht stattfindet, tritt an 
dessen Stelle der Fernunterricht. 

 (8) Für die teilnahmeberechtigten Schülerinnen und 
Schüler der Grundschulen, der Grundschulförder-
klassen, der Klassenstufen 5 bis 7 der auf der Grund-
schule aufbauenden Schulen, der Schulkindergärten 
sowie aller Klassenstufen der Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren wird eine Notbe-
treuung eingerichtet, sofern und soweit sie noch nicht 
wieder am Präsenzbetrieb teilnehmen können. Be-
rechtigt zur Teilnahme sind Schülerinnen und Schü-
ler,

1. deren Teilnahme an der Notbetreuung zur Ge-
währleistung des Kindeswohls erforderlich ist,

2. deren Erziehungsberechtigte beide in ihrer be-
ruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder ein 
Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, 
sofern sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 an-
streben, und hierdurch an der Betreuung gehin-
dert sind, oder

3. die aus sonstigen schwerwiegenden Gründen auf 
eine Notbetreuung angewiesen sind. 

 (2) Der fachpraktische Sportunterricht in Präsenz ist, 
auch soweit der Unterrichtsbetrieb nach den Absät-
zen 3 bis 14 zulässig ist, untersagt. Abweichend hier-
von ist fachpraktischer Sportunterricht in Präsenz zur 
Prüfungsvorbereitung einschließlich der fachprak-
tischen Leistungsfeststellungen für die Schülerinnen 
und Schüler, die Sport als Prüfungsfach gewählt 
 haben, mit der Maßgabe zulässig, dass ein Mindest-
abstand von 1,5 Metern durchgängig eingehalten 
wird. Betätigungen, bei denen der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann, sind untersagt. Es ist 
gestattet, mit einem Mund-Nasen-Schutz nach § 3 
Absatz 1 Sicherheits- oder Hilfestellung zu leisten.

 (3) Der Unterricht findet unter Berücksichtigung der 
zur Verfügung stehenden Testangebote im Wechsel 
zwischen Präsenz- und Fernunterricht statt, sofern 
und soweit dies zur Wahrung des Mindestabstands 
erforderlich ist. Dies gilt nicht für 

1. die Schulen am Heim an nach § 28 Kinder- und 
Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg aner-
kannten Heimen für Minderjährige, soweit die 
Schülerinnen und Schüler ganzjährig das Heim 
besuchen, sowie Sonderpädagogische Bildungs- 
und Beratungszentren mit Internat, die ganzjährig 
geöffnet sind,

2. die Sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-
tungszentren mit den Förderschwerpunkten geis-
tige Entwicklung, körperliche und motorische Ent-
wicklung sowie Sonderpädagogische Bildungs- 
und Beratungszentren mit anderen Förderschwer-
punkten mit diesen Bildungsgängen,

3. die Schulkindergärten,

4. Einrichtungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 3 und 
entsprechende Bildungsgänge an beruflichen 
Schulen in der Ressortzuständigkeit des Kultus-
ministeriums; dies gilt für Klassen, die nicht Ab-
schlussklassen sind, nur, soweit der Unterrichtsbe-
trieb nicht im Rahmen eines Wechselunterrichts 
durchgeführt werden kann und er unaufschiebbar 
ist.

 Der Betrieb an den Einrichtungen Nummern 1 bis 4 
kann auch durchgängig in der Präsenz stattfinden; 
§ 2 Absatz 2 findet keine Anwendung. Über den Um-
fang und die Dauer der Präsenzphasen entscheidet 
die Schulleitung. In den letzten beiden Wochen vor 
den Zwischen- und Abschlussprüfungen kann der 
Unterricht abweichend von den Sätzen 1 bis 3 nach 
Entscheidung der Schulleitung auch durchgängig als 
Fernunterricht durchgeführt werden.

 (4) Soweit Schülerinnen und Schüler in der Präsenz 
unterrichtet werden, sind für sie

1. der Betrieb von Betreuungsangeboten der verläss-
lichen Grundschule, der flexiblen Nachmittagsbe-
treuung, der Horte an der Schule und der Ganz-
tagsbetrieb sowie
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chenden Einrichtungen in freier Trägerschaft haben 
den im Präsenzunterricht einbezogenen Schülerinnen 
und Schülern sowie dem an den Einrichtungen in der 
Präsenz tätigen Personal in jeder Schulwoche zwei 
COVID-19-Schnelltests auf das Coronavirus im 
Sinne des § 4 a Absatz 1 anzubieten, bei einer Anwe-
senheit von maximal drei Tagen in Folge pro Schul-
woche mindestens einen Test; hiervon ausgenommen 
sind geimpfte und genesene Personen im Sinne des 
§ 4 a Absätze 2 und 3. Den Zeitpunkt und die Organi-
sation der Testung bestimmt die Schulleitung.

 (12) Für Personen, die weder einen Nachweis über 
eine negative Testung auf das Coronavirus erbringen, 
noch eine Impfdokumentation oder einen Nachweis 
über eine bestätigte Infektion im Sinne des § 4 a vor-
legen, besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für 
die Einrichtungen nach Absatz 1 einschließlich der 
dort eingerichteten Notbetreuung gemäß Absatz 8.  
In diesen Fällen ist Fernunterricht vorzusehen. Der 
Nachweis der Testung kann erbracht werden durch 

1. die Teilnahme an der Testung nach Absatz 11; 
dies gilt auch, sofern an der Schule die Testung 
nicht vor oder unmittelbar nach dem Betreten des 
Schulgeländes, sondern zu einem späteren Zeit-
punkt am Schultag durchgeführt wird, oder

2. den Nachweis einer Testung mit negativem Er-
gebnis, der geführt werden kann durch

 a)  die Bescheinigung eines COVID-19-Schnell-
tests im Sinne des § 4 a Absatz 1, oder

 b)  die Eigenbescheinigung der Erziehungsberech-
tigten nach ordnungsgemäß durchgeführtem 
COVID-19-Schnelltest auf dem durch das Kul-
tusministerium vorgegebenen Musterformular 
für Schülerinnen und Schüler der Grundschu-
len, der Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren mit den Förderschwerpunk-
ten geistige Entwicklung, körperliche und mo-
torische Entwicklung, Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren mit anderen 
Förderschwerpunkten mit diesen Bildungsgän-
gen, sowie Kinder der Grundschulförderklas-
sen und der Schulkindergärten,

 dessen Vorlage durch die Schülerinnen und Schü-
ler spätestens am Tag einer nach Absatz 11 ange-
botenen Testung, durch Lehrkräfte und sonstige 
Personen zu einem von der Schulleitung festzule-
genden Zeitpunkt erfolgt und deren zugrundelie-
gende Testung nicht mehr als 48 Stunden zurück-
liegen darf. Die Möglichkeit zur Eigenbescheini-
gung nach Satz 3 Nummer 2 Buchstabe b gilt für 
das an den Einrichtungen nach den Absätzen 11 
und 15 tätige Personal sowie volljährige Schüle-
rinnen und Schüler entsprechend.

 (13) Das Zutritts- und Teilnahmeverbot nach Ab- 
satz 12 besteht nicht 

 Satz 2 Nummer 2 gilt auch, wenn eine Person allein-
erziehend ist und sie die übrigen Voraussetzungen 
des Satzes 2 Nummer 2 erfüllt. Alleinerziehenden 
gleichgestellt sind Erziehungsberechtigte dann, wenn 
die oder der weitere Erziehungsberechtigte aus zwin-
genden Gründen, zum Beispiel wegen einer schwe-
ren Erkrankung, an der Betreuung gehindert ist. Die 
Notbetreuung erstreckt sich in der Regel auf den 
Zeitraum des Betriebs der Einrichtungen, den sie er-
setzt. Sie findet in der jeweiligen Einrichtung, die die 
Schülerin oder der Schüler bisher besucht hat, durch 
deren Personal und in möglichst kleinen und kons-
tant zusammengesetzten Gruppen statt. Ausnahmen 
hiervon sind nur in besonders zu begründenden Fäl-
len zulässig.

 (9) Der Betrieb der Schulmensen und der gemein-
same Verzehr von Speisen durch Schülerinnen und 
Schüler sowie durch das an der Schule tätige Perso-
nal sind im Rahmen des Unterrichtsbetriebs in der 
Präsenz und der Notbetreuung in möglichst konstan-
ten Gruppen unter Wahrung des Abstandsgebots von 
mindestens 1,5 Metern zwischen den Personen zu-
lässig. Die Tische sind beim Schichtbetrieb zwischen 
den Schichten zu reinigen. 

 (10) Für die Einrichtungen nach Absatz 1 einschließ-
lich der dort eingerichteten Notbetreuung gemäß Ab-
satz 8 besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für 
Schülerinnen und Schüler, für Kinder, Lehrkräfte so-
wie sonstige Personen, 

1. die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infi-
zierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 
letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen 
sind, soweit die zuständige Behörde nichts ande-
res anordnet,

2. die sich innerhalb der vorausgegangenen zehn 
Tage in einem Gebiet aufgehalten haben, das 
durch das Robert Koch-Institut im Zeitpunkt des 
Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war; 
dies gilt auch, wenn das Gebiet innerhalb von 
zehn Tagen nach der Rückkehr neu als Risikoge-
biet eingestuft wird, oder

3. die sich nach einem positiven Selbsttest nach § 4 a 
Absatz 3 Corona-Verordnung Absonderung einem 
PCR-Test zu unterziehen haben oder

4. die typische Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus, namentlich Fieber, trockener Hus-
ten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, 
aufweisen. 

 Ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach Satz 1 be-
steht nicht, sofern nach den Bestimmungen der Co-
rona-Verordnung Absonderung oder der Corona-Ver-
ordnung Einreise-Quarantäne eine Pflicht zur Abson-
derung nicht oder nicht mehr besteht.

 (11) Die öffentlichen Schulen, die Grundschulförder-
klassen, die Schulkindergärten sowie die entspre-
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4. den Präsenzunterricht der Schülerinnen und Schü-
ler der Klassenstufen 9 der Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren Lernen, der 
 Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungs-
zentren anderer Förderschwerpunkte mit dem Bil-
dungsgang Lernen sowie der Klassenstufen 9 und 
10 in zieldifferenten inklusiven Bildungsangebo-
ten, die sich auf ein nahtlos anschließendes Bil-
dungsangebot vorbereiten,

5. den Präsenzunterricht der Schülerinnen und Schü-
ler der beruflichen Schulen, die im Schuljahr 
2020/21 eine Abschlussprüfung ablegen, die zu 
einem Berufsabschluss oder einem allgemeinen 
Abschluss führt,

6. die Durchführung schriftlicher und praktischer 
Leistungsfeststellungen, soweit diese für die Er-
füllung der Mindestanzahl der Leistungsfeststel-
lungen zwingend erforderlich sind,

7. die Durchführung von Zwischen- und Abschluss-
prüfungen.

 Absatz 8 gilt entsprechend. Satz 1 gilt ab dem auf die 
Bekanntmachung folgenden Tag nicht mehr, wenn 
das zuständige Gesundheitsamt in einem Land- oder 
Stadtkreis ein seit fünf Tagen in Folge bestehendes 
Unterschreiten der Sieben-Tage-Inzidenz von 200 
Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 
Einwohner festgestellt und ortsüblich bekannt ge-
macht hat. § 20 Absatz 5 Sätze 1 und 3 und Absatz 8 
gelten entsprechend.

 (15) Für Kindertageseinrichtungen, erlaubnispflich-
tige Kindertagespflege, Grundschulförderklassen, 
Schulkindergärten sowie Betreuungsangebote der 
verlässlichen Grundschule, der flexiblen Nachmit-
tagsbetreuung sowie der Horte und Horte an der 
Schule ist Absatz 14 mit Ausnahme von Satz 2 ent-
sprechend anzuwenden.«.

10. § 14 c wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe »§ 4 a« wird jeweils die Angabe 
»Absatz 1« eingefügt.

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort »unterzie-
hen« die Wörter »; für geimpfte und gene-
sene Personen im Sinne des § 4 a Absätze 2 
und 3 kann die Testfrequenz auf einmal pro 
Woche reduziert werden« eingefügt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort »unterzie-
hen« die Wörter »; Satz 1 Halbsatz 2 gilt ent-
sprechend« eingefügt.

cc) In Satz 3 werden nach dem Wort »Testergeb-
nis« die Wörter », die Impfdokumentation 
oder der Nachweis der bestätigten Infektion« 
eingefügt.

1. für die Teilnahme an

 a) Zwischen- und Abschlussprüfungen oder 

 b)  für die Notengebung erforderlichen schuli-
schen Leistungsfeststellungen, soweit diese für 
die Erfüllung der Mindestanzahl der Leistungs-
feststellungen zwingend erforderlich sind, 

 bei durchgängiger Wahrung eines Mindestab-
stands von 1,5 Metern sowie bei räumlicher Tren-
nung von den Mitschülerinnen und Mitschülern, 
die den Nachweis nach Absatz 12 Satz 2 erbracht 
haben, 

2. für Schülerinnen und Schüler, an denen ein 
 COVID-19-Schnelltest auf das Coronavirus im 
Sinne des § 4 a Absatz 1 aufgrund einer Behinde-
rung nicht durchgeführt werden kann, sofern die 
vorliegende Behinderung und die Undurchführ-
barkeit durch eine ärztliche Bescheinigung glaub-
haft gemacht werden,

3. für geimpfte Personen im Sinne des § 4 a Ab- 
satz 2, 

4. für genesene Personen im Sinne des § 4 a Ab- 
satz 3, 

5. für das kurzfristige Betreten des Schulgeländes, 
soweit dieses für die Wahrnehmung des Personen-
sorgerechts oder für die Teilnahme am Fernunter-
richt zwingend erforderlich ist,

6. für das kurzfristige Betreten, das für den Betrieb 
der Schule erforderlich ist, zum Beispiel durch 
Dienstleister, oder soweit der Zutritt außerhalb 
der Betriebszeiten, zum Beispiel durch das Reini-
gungspersonal, erfolgt.

 (14) Hat das zuständige Gesundheitsamt in einem 
Land- oder Stadtkreis eine seit drei Tagen in Folge 
bestehende Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als  
200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 
Einwohner festgestellt und ortsüblich bekannt ge-
macht, ist Präsenzunterricht mit Ausnahme des Un-
terrichts an den in Absatz 3 Satz 2 genannten Ein-
richtungen sowie der Präsenzlernangebote nach Ab-
satz 5 untersagt. Die Untersagung gilt nicht für 

1. den Präsenzunterricht der Schülerinnen und Schü-
ler der Klassenstufen 9 und 10 der Hauptschule, 
Werkrealschule, Realschule und Gemeinschafts-
schule, die im Schuljahr 2020/21 die Abschluss-
prüfung ablegen,

2. den Präsenzunterricht der Schülerinnen und Schü-
ler der Jahrgangsstufen 1 und 2 des allgemein bil-
denden Gymnasiums, des beruflichen Gymnasi-
ums und der Gemeinschaftsschule,

3. den Präsenzunterricht der Schülerinnen und Schü-
ler der Sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-
tungszentren, die einen der unter Nummer 1 und 2 
genannten Bildungsgänge in den entsprechenden 
Klassenstufen besuchen,
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schen Gärten sowie Gedenkstätten für den Pub-
likumsverkehr insgesamt untersagt,

 3.  abweichend von § 13 Absatz 1 Nummer 8 ist 
der Betrieb von Sportanlagen nur zulässig für 
Sport in Form der Ausübung von Individual- 
und Mannschaftssportarten im Rahmen des 
Wettkampf- und Trainingsbetriebs des Spitzen- 
und Profisports sowie von kontaktloser Aus-
übung von Individualsportarten, die allein, zu 
zweit oder mit den Angehörigen des eigenen 
Haushalts ausgeübt werden; auf weitläufigen 
Außenanlagen dürfen mehrere Gruppen nach 
Maßgabe von Nummer 1 den Sport ausüben, 
wenn ein Kontakt zwischen den jeweiligen 
Gruppen ausgeschlossen ist,

 4.  der Betrieb von Betrieben zur Erbringung kör-
pernaher Dienstleistungen wie Kosmetik-, Na-
gel-, Massage-, Tattoo- und Piercingstudios so-
wie von kosmetischen Fußpflegeeinrichtungen 
und ähnlichen Einrichtungen, mit Ausnahme 
von medizinisch notwendigen Behandlungen, 
insbesondere Physio- und Ergotherapie, Logo-
pädie, Podologie und Fußpflege, ist für den Pu-
blikumsverkehr untersagt,

 5.  der Betrieb von Friseurbetrieben und Barber-
shops ist für den Publikumsverkehr unter der 
Maßgabe gestattet, dass zur Inanspruchnahme 
der Dienstleistung die Vorlage eines Nach-
weises eines tagesaktuellen negativen COVID-
19-Schnelltests, einer Impfdokumentation oder 
eines Nachweises einer bestätigten Infektion 
im Sinne des § 4 a erforderlich ist,

 6.  der Betrieb von Sonnenstudios ist für den Pub-
likumsverkehr untersagt,

 7.  abweichend von § 13 Absatz 1 Nummer 4 ist 
der Betrieb von Musik-, Kunst- und Jugend-
kunstschulen nur im Rahmen des Onlineunter-
richts zulässig.«.

d) In Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe »7« durch die 
Angabe »8« ersetzt.

 e)  Dem Wortlaut von Absatz 6 wird folgender 
neuer Absatz 6 vorangestellt:

   »(6) Im Falle von Absatz 5 Satz 1 ist abwei-
chend von § 13 a Absatz 1 die Öffnung von 
Einzelhandelsbetrieben, Ladengeschäften und 
Märkten, mit Ausnahme von Abholangeboten 
und Lieferdiensten einschließlich solcher des 
Online-Handels, untersagt. Dies gilt nicht für 
die in § 13 a Absatz 2 Satz 1 genannten Be-
triebe, mit Ausnahme von Bau- und Raiffei-
senmärkten. Abweichend von § 13a Absatz 2 
Satz 2 ist für die ersten 800 Quadratmeter der 
Verkaufsfläche eine Begrenzung auf höchs-
tens eine Kundin oder einen Kunden pro ange-
fangene 20 Quadratmeter Verkaufsfläche und 

11. § 15 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) Vor der Angabe »§§ 14 b« wird das Wort »und« 
durch ein Komma ersetzt.

b) Nach der Angabe »§§ 14 b« wird das Wort »und« 
durch ein Komma ersetzt.

c) Nach der Angabe »14 c« werden die Wörter »und 
§ 20 Absätze 6 und 7« eingefügt.

12. In § 16 Absatz 3 Nummer 6 werden nach dem Wort 
»Jugendsozialarbeit« die Wörter »gemäß §§ 11 und 
13 SGB VIII, der Förderung der Erziehung in der 
 Familie gemäß § 16 SGB VIII und der Frühen Hil-
fen« eingefügt.

13. § 19 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden nach dem Wort »Personen« 
die Wörter », außer an Einrichtungen im Sinne 
des § 16 Absatz 1 Nummer 1,« eingefügt.

b) In Nummer 4 werden nach den Wörtern »§ 20 
Absatz 4 Satz 2« die Wörter »oder § 20 Absatz 5 
Satz 2 Nummer 1« eingefügt.

c) In Nummer 11 werden die Wörter »Nummern 1 
bis 3 oder 7« durch die Wörter »Nummern 2, 3 
oder 7 oder § 20 Absatz 6,« ersetzt.

d) In den Nummern 16 und 17 wird nach der Angabe 
»§ 4 a« jeweils die Angabe »Absatz 1« eingefügt.

e) In Nummer 18 wird die Angabe »6« durch die 
Angabe »7« ersetzt.

f) In Nummer 19 wird die Angabe »8« durch die 
Angabe »9« ersetzt.

14. § 20 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 wird das Komma 
am Ende durch einen Punkt ersetzt.

b) In den Absätzen 3 und 4 jeweils Sätze 2 und 3 
wird die Angabe »Absatz 7« jeweils durch die 
Angabe »Absatz 8« ersetzt.

c) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Ab dem Inkrafttreten nach Absatz 8 gehen die 
Nummern 1 bis 7 den entsprechenden Regelun-
gen dieser Verordnung vor:

 1.  abweichend von § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
sind Ansammlungen, private Zusammenkünfte 
und private Veranstaltungen nur gestattet, wenn 
an ihnen höchstens die Angehörigen eines 
Haushalts und eine weitere Person einschließ-
lich der zu ihrem Haushalt gehörenden Kinder 
bis einschließlich 14 Jahre teilnehmen; An-
sammlungen, private Zusammenkünfte und 
private Veranstaltungen, die ausschließlich in 
Wahrnehmung eines Sorge- oder Umgangs-
rechts stattfinden, bleiben unberührt,

 2.  abweichend von § 13 Absatz 1 Nummern 1, 2 
und 7 ist der Betrieb von Wettannahmestellen, 
Museen, Galerien, zoologischen und botani-
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württemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu- 
corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-
baden-wuerttemberg/)« durch die Angabe »(GBl. 
S. 298)« ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe »18. April« 
durch die Angabe »16. Mai« ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 19. April 2021 in Kraft.

stuttgart, den 17. April 2021

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Sitzmann

 Dr. Eisenmann Bauer

 Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut

  Lucha Hauk

 Wolf Hermann

  Erler

Anmerkung: Die Verordnung wurde am 17. April 2021 
durch öffentliche Bekanntmachung des Staatsministe
riums notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkündungs
gesetzes und trat damit gemäß Artikel 2 der Verordnung 
am 19. April 2021 in Kraft.

auf der 800 Quadratmeter übersteigenden Ver-
kaufsfläche auf höchstens eine Kundin oder 
einen Kunden pro angefangene 40 Quadrat-
meter Verkaufsfläche maßgeblich.«.

 f)  Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und  
Satz 1 wie folgt gefasst:

   »Im Falle von Absatz 5 Satz 1 ist der Aufent-
halt außerhalb der Wohnung oder sonstigen 
Unterkunft ab dem Inkrafttreten nach Absatz 8 
in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr des Folgetags 
nur bei Vorliegen folgender triftiger Gründe 
gestattet:

  1.  Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben 
oder Eigentum, insbesondere eines medizi-
nischen oder veterinärmedizinischen Not-
falls oder anderer medizinisch unaufschieb-
barer Behandlungen,

  2.  Besuch von Veranstaltungen im Sinne des 
§ 10 Absatz 5,

  3. Versammlungen im Sinne des § 11,

  4.  Veranstaltungen im Sinne des § 12 Ab- 
sätze 1 und 2,

  5.  Ausübung beruflicher und dienstlicher Tä-
tigkeiten, einschließlich der unaufschiebba-
ren beruflichen, dienstlichen oder akademi-
schen Ausbildung sowie der Teilnahme eh-
renamtlich tätiger Personen an Übungen 
und Einsätzen von Feuerwehr, Katastro-
phenschutz und Rettungsdienst, sowie der 
Ausübung des Dienstes oder des Mandats, 
der Berichterstattung durch Vertreterinnen 
und Vertreter von Presse, Rundfunk, Film 
und anderer Medien,

  6.  Wahrnehmung des Sorge- oder Umgangs-
rechts,

  7.  unaufschiebbare Betreuung von unterstüt-
zungsbedürftigen Personen und Minderjäh-
rigen oder die Begleitung Sterbender,

  8. Versorgung von Tieren und

  9.  ähnlich gewichtige und unabweisbare Grün-
de.«.

g) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8 und wie 
folgt geändert:

 aa)  In Satz 1 wird die Angabe »6« durch die An-
gabe »7« ersetzt.

 bb)  Satz 2 wird aufgehoben.

h) Die bisherigen Absätze 8 und 9 werden die Ab-
sätze 9 und 10.

15. § 21 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter »(notver-
kündet gemäß § 4 des Verkündungsgesetzes und 
im Internet abrufbar unter https://www.baden-


